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Vorwort 

Die folgende Abhandlung geht den Problemen nach, die sich daraus 
ergeben, daß es für die Errichtung und den Betrieb einer Vielzahl von 
Anlagen nicht genügt, eine  Genehmigung einzuholen. Immer häufiger 
sind mehrere  Genehmigungen erforderlich;  in Extremfällen können 
Dutzende von Genehmigungen notwendig sein. Das Verhältnis dieser 
Genehmigungen und ihre gegenseitige Abstimmung konfrontieren  die 
Praxis mit Problemen, die keineswegs nur technischer A r t sind, wie das 
auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag. Vor allem beeinflussen 
sie in erheblichem Umfang den Rechtsschutz des Antragstellers wie 
drit ter Personen. 

Auf die Probleme dieser Arbeit bin ich nicht bei der Lektüre des 
rechtswissenschaftlichen Schrifttums gestoßen, vielmehr haben mich 
„Prakt iker" auf sie aufmerksam gemacht, denen ich an dieser Stelle 
nochmals danken möchte. Einen ersten Versuch der (partiellen) Problem-
bewältigung habe ich 1978 in meinem Habilitationsvortrag unternom-
men. Später haben mehrere Rechtsgutachten zu einer Verbreiterung 
meiner Problemsicht geführt. 

Dank gebührt der Mitarbeiterin an meinem Lehrstuhl, Frau Christiane 
Betz, die mich in der letzten Phase der Erstellung dieser Arbeit tat-
kräft ig unterstützt hat. Außerdem möchte ich Frau Edeltraud Eichenlaub, 
meiner Sekretärin, herzlich danken, die die zahlreichen Fassungen mi t 
beeindruckendem Einsatz und großer Geduld geschrieben hat. 

Bochum, im Jul i 1983 
H. Jarass 
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Α. Problemlage 

I . Der Einsatz paralleler Genehmigungen 

Die Zahl der Rechtsnormen, die für die Errichtung und den Betrieb 
von Anlagen bedeutsam sind, wächst unaufhörlich 1. Die Ursachen für 
diese, auch in anderen Bereichen des Verwaltungsrechts festzustellende 
Tendenz sind vielfältig. Wo immer Probleme auftauchen, liegt der Ruf 
nach dem Gesetzgeber nahe. Sieht man etwa Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes nicht ausreichend berücksichtigt, w i rd eine entsprechende 
Regelung gefordert.  Werden neue Techniken und Anlagen benutzt, soll 
der Gesetzgeber den Rahmen abstecken. Umgekehrt ist es auch für die 
politische Spitze attraktiv, auf das Verlangen von Interessengruppen 
und Verbänden, ein bestimmtes Problem anzugehen, mi t einem Gesetz 
zu reagieren. Der Erlaß eines Gesetzes ist verhältnismäßig einfach zu 
bewerkstelligen, und die betreffende  Interessengruppe oder der betref-
fende Verband geben sich damit vielleicht zufrieden, in dem Glauben, 
mi t dem Gesetz sei dem Problem abgeholfen. Der Druck nach mehr 
Gesetzen geht zudem von der Rechtsprechung und der Rechtswissen-
schaft aus, die die Reichweite des Gesetzesvorbehalts fortlaufend  aus-
dehnen. Das Parlament anzurufen, wenn für die Beantwortung von 
Streitfragen  im geltenden Recht nur magere oder gar keine Anhalts-
punkte zu finden sind, erscheint durchaus berechtigt. Wer anders als 
der demokratisch legitimierte Gesetzgeber soll zur Beantwortung solcher 
offener  Fragen zuständig sein? 

Die dadurch bewirkte Gesetzesflut w i r f t  eine Vielzahl von Problemen 
auf. Insbesondere wächst die Gefahr,  daß immer mehr Gesetze ein Vol l -
zugsdefizit aufweisen, daß immer häufiger Vorschriften  mehr oder 
minder nur noch auf dem Papier stehen2. Um solche Konsequenzen zu 
vermeiden, ist der Gesetzgeber gerade in den letzten Jahren zur Zurück-
haltung aufgerufen  worden: Er solle sich auf wesentliche, grundsätzliche 
Fragen beschränken3. Diese Aufforderung  w i rd allerdings, das ist zu 
befürchten, wenn überhaupt, dann nur sehr beschränkten Erfolg haben. 

1 Dazu jüngst etwa Hegenbarth,  ZRP 1981, 201 ff.;  Leisner,  DVB1 1981, 
849 ff. 

2 s. etwa Wagener,  VVDStRL 37 (1979), 215 ff.  (244 ff.). 
3 Vgl. BVerfGE 40, 237/249; 41, 251/259 f.; Hesse, Grundzüge des Verfas-

sungsrechts, Rn. 509; Stern,  Staatsrecht Bd. I , § 20 I V 4 b γ. 

2 Jarass 
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Der Druck zu mehr Gesetzen, wie er sich aus den dargestellten und 
anderen Gründen ergibt, ist zu mächtig, als daß erwartet werden könnte, 
die Gesetzesflut könne in eine Gesetzesebbe übergehen. Wenn sich aber 
die aus der wachsenden Zahl von Gesetzen resultierenden Probleme 
nicht oder nur beschränkt vermeiden lassen, gi l t es, die Probleme auf 
andere Weise zu bewältigen. Das kann und muß auf den verschieden-
sten Ebenen geschehen; eine davon ist die Konkurrenz von Genehmi-
gungen. 

Die ständige und kontinuierliche Ausweitung materieller Regeln f in-
det ihre formelle Entsprechung in der zunehmenden Komplizierung der 
Genehmigungsverfahren.  Die Genehmigungspflicht stellt ein Haupt-
instrument dar, mi t dem die Einhaltung materieller Vorschriften  sicher-
gestellt werden soll4. Für Tätigkeiten, die möglicherweise gegen mate-
rielle Vorschriften  verstoßen, w i rd eine Genehmigung vorgeschrieben. 
Das heißt, die fragliche Tätigkeit darf  erst ausgeübt werden, wenn die 
zuständige Behörde im einzelnen geprüft  hat, ob die Tätigkeit i n dem 
betreffenden  Einzelfall den gesetzlichen Anforderungen  gerecht werden 
wird. Die Verwaltung ist damit nicht nur in jedem Einzelfall, sondern 
auch früh genug eingeschaltet. Dieses Instrument der Genehmigungs-
pflicht gestaltet sich, der wachsenden Normenflut  entsprechend, zuneh-
mend komplexer: Das Verfahren  w i rd präziser geregelt, insbesondere 
die Beteiligung anderer Behörden sowie privater Personen. Zum Tei l 
w i rd es in mehrere Abschnitte aufgeteilt, mi t Vorbescheid und mehreren 
Teilgenehmigungen, vielleicht auch ein Planungsverfahren  vorgeschal-
tet5. 

Vor allem aber schlägt sich die wachsende Anzahl von Gesetzen darin 
nieder, daß immer mehr Genehmigungsvorbehalte statuiert werden und 
damit für ein Projekt gleichzeitig bzw. parallel mehrere Genehmigun-
gen erforderlich  sind. Die Gesetze sprechen dabei nicht immer von 
Genehmigungen. Die Problemlage ist aber ganz ähnlich, wenn eine 
Erlaubnis, eine Bewil l igung, eine Konzession, eine Verleihung, eine 
Ausnahme, eine Befreiung oder ähnliches verlangt wird. Solche Paral-
lel i tät von Genehmigungen kann sehr weit gehen. Bei einem vor einigen 
Jahren in Ber l in genehmigten Kohlekraftwerk  waren über vierzig ver-
schiedene Genehmigungen erforderlich.  Bei einfacheren Projekten ist 
die Zahl natürl ich sehr v iel niedriger. M i t einem  Genehmigungsver-
fahren kommt man aber praktisch nicht mehr aus, wenn die betreffende 
Anlage auch nur etwas komplizierter ist. Und die Tendenz ist unver-

4 Ausführl ich  Jarass,  Wirtschaftsverwaltungsrecht,  105 ff.;  s. auch Dickers-
bach, WiVerw 1979, 95 f. 

5 Vgl. §§ 8 und 9 BImSchG; § 7a AtG; Ar t . 75 und 76 BayBO; §§ 84 und 90 
BauO NW; Büdenbender  /  Mutschier,  Bindungs- und Präklusionswirkung von 
Teilentscheidungen, Rn. 19 ff.;  Gaentzsch,  öffentliches  Baurecht, 259 ff.; 
Jarass,  UPR 1983, 241 ff.;  Selmer,  Vorbescheid und Teilgenehmigung, 15 ff. 
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kennbar: Es nehmen die Fallsituationen zu, i n denen, jedenfalls auf den 
ersten Blick, mehrere Genehmigungen parallel erforderlich  sind, und es 
wächst die Zahl der jeweils erforderlichen  Genehmigungen. 

Dieser Prozeß erscheint als Pendant zu der wachsenden Zahl materiel-
ler Vorschriften  durchaus sachgerecht. Die verschiedenen Problem-
komplexe einer Anlage werden von der jeweils fachkundigen Behörde 
überprüft.  Sind die rechtlichen Voraussetzungen nach deren Auffassung 
für den jeweiligen Teilbereich erfüllt,  w i rd dies in einer Genehmigung 
bestätigt. Eine Errichtimg der Anlage ist erst möglich, wenn alle erfor-
derlichen Genehmigungen erteilt sind. So w i rd sichergestellt, daß sämt-
liche rechtlichen Voraussetzungen beachtet werden, und zwar unter der 
Aufsicht der jeweils zuständigen Behörde, die aufgrund ihrer Spezia-
lisierung zu einer fachkundigen Prüfung in der Lage ist. Wie anders 
soll die Flut materieller Normen sachgerecht gebändigt werden? 

I I . Probleme der Genehmigungskonkurrenz 

1. Probleme anhand von Gerichtsentscheidungen 

So sinnvoll die Parallelität von Genehmigungen und Genehmigungs-
verfahren  in mancherlei Hinsicht erscheint, sie w i r f t  auch Probleme auf, 
zum Tei l gravierender Art . Dies sei anhand einiger Gerichtsentschei-
dungen il lustriert. 

a) Autowaschanlage  (VG  München,  GewArch  1979, 29 ff.) 

Die Ausgangsprobleme der Genehmigungskonkurrenz lassen sich 
anhand einer jüngeren Entscheidung des Verwaltungsgerichts München 
gut verdeutlichen. Es ging dort um die Errichtung einer automatischen 
Autowaschanlage. Für die Errichtung dieser Anlage war sowohl eine 
Baugenehmigung wie eine vereinfachte immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung gem. § 19 BImSchG erforderlich;  beide Genehmigungen 
waren nebeneinander notwendig®. Weitere behördliche Zustimmungs-
akte, etwa nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, kamen 
vielleicht noch hinzu, sollen aber unbeachtet bleiben. 

Die Baugenehmigung darf  nur erteilt werden, wenn die Anlage und 
ihre beabsichtigte Nutzung allen öffentlich-rechtlichen  Vorschriften  ent-
spricht7. Was heißt das? Sicherlich muß die Genehmigungsbehörde neben 

• Vgl. V G München, GewArch 1979, 29/31. Die Erforderl ichkeit  beider Geneh-
migungen ergab sich aus der damaligen Nichtgeltung des § 13 BImSchG für 
das vereinfachte Verfahren  (§ 19 Abs. 2 BImSchG a.F.). 

7 Etwa Ar t . 74 Abs. 1 BayBO; § 88 Abs. 1 S. 1 BauO NW. 
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